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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	DokID: 1075
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Dach- und ähnliche Arbeiten, Installationen in der Höhe
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Installationen, Montagen und Reparaturen durchführen. Blitzschutz, Antennen, Freileitung, Beleuchtungen, Tausch von einzelnen Dachziegel. Verwendete Geräte: Hubsteiger, Fahrbare Leiter
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: 
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Arbeitsstoffe     
* Betriebsbeschreibung und Wartungsanleitung der Hersteller/Erzeuger/Inverkehrbringer für Hubsteiger
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	Hinweis: 
	Hinweis: MSchG
	Hinweis: KJBG-VO 
§6 1, 11.
§7 1. Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, wie Arbeiten auf Dächern und Mauern über die Hand auf Stockwerksdecken, ... , an denen Absturzgefahr besteht, ... ;
2. Arbeiten, die von Dachdeckerfahrstühlen aus durchgeführt werden und Arbeiten auf Dächern mit einer Neigung von mehr als 60 Grad;
3. Arbeiten auf Anlegeleitern, wenn der Standplatz höher als 5 m und Arbeiten auf Stehleitern, wenn der Standplatz höher als 3 m über der Aufstandsfläche liegt;
4. Arbeiten beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten aller Art, ausgenommen einfache Bockgerüste;
5. Arbeiten auf Gerüsten;
	Hinweis: KJBG-VO §6 1 ..erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht;  
11. ...; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; erlaubt für alle Jugendliche ab dem vollendeten 17 LJ
§7 1.  ... ; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung, unter Aufsicht;
2. 
3. ... ; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht durch unterwiesene, erfahrene und körperlich geeignete Jugendliche bei günstigen Witterungsverhältnissen;
4. ... einfache Bockgerüste; erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter Aufsicht;
5. ...; erlaubt ab Beginn der Ausbildung auf Gerüstlagen bis zu einer Höhe von 4 m; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter Aufsicht auf Gerüstlagen über 4 m Höhe, wenn sich die Aufsichtsperson oder in deren Abwesenheit der gemäß § 4 Abs. 4 BauV bestellte Arbeitnehmer vor Beschäftigung des Jugendlichen durch Einsichtnahme in die gemäß § 61 Abs. 5 BauV geführten Vermerke vergewissert hat, daß das Gerüst ordnungsgemäß überprüft wurde und keine Mängel aufweist;
	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Sicherheitsschuhe S3, Schutzhelm, 
in Abhängigkeit von der Tätigkeit: Gehörschutz,Handschuhe, Schutzbrille , Atemschutz, Sicherheitsgeschirr
	Hinweis: Baustellenkennzeichnung
	Hinweis: Für unbefugte
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Gerüst, Leiter, PSA-Absturzsicherung, Hubsteiger,...
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Sturz und Absturz
	Gefährdung: Elektrische Gefahren durch Freileitungen, handgeführte Maschinen, Leitungsroller
	Gefährdung: Druckluftnagler
	Gefährdung: Stolpern, Stürzen
	Gefährdung: Brandgefahr durch Heißarbeiten oder Funken von Maschinen
	Gefährdung: Falsche Lagerung von Material
	Gefährdung: Elektromagnetische Strahlung durch Sendeanlagen
	Gefährdung: Verwendung von Leitern
	Gefährdung: Verwendung von Hubarbeitsbühnen
	Gefährdung: Gefährliche Arbeitsstoffe
	Gefährdung: Fußverletzung
	Gefährdung: Handverletzung
	Gefährdung: Lärmbelastung durch Arbeitsgeräte
	Gefährdung: Kopfverletzung
	Gefährdung: Klima,Temperaturen
	Gefährdung: Staubbelastung
	Massnahmen: * Dach auf Festigkeit prüfen
* Durchtrittsicherung anbringen (z.B. Laufstege)
* Technischen Schutz wie Dachfanggerüst, Dachschutzblende bevorzugen
* Prüfung nach Aufstellung, wiederkehrende Prüfung, vor erstmaliger Benützung
* Geländer an der Absturzkante, Bereiche abgrenzen
* Abgegrenzte, gekennzeichnete Bereiche nicht betreten
* Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verwenden
* Anschlagpunkte für Absturzsicherungen sorgfältig auswählen (stabil und widerstandsfähig!)
* Öffnungen, Lichtkuppeln gegen Durchbruch schützen
* Bei ungünstiger Witterung Arbeit einstellen -z.B. starkem Wind, Nässe, Glätte 
	Massnahmen: * Abschalten der Leitungen durch Energieversorgungsunternehmen
* Isolieren der Leitungen
* Sicherheitsabstände einhalten
* Vor der Verwendung Elektrowerkzeuge auf offensichtliche Mängel prüfen
* Elektrowerkzeuge vor Nässe schützen
* Nur für Baustellen geeignete Leitungsroller (gegen Absturz gesichert) und Verlängerungskabel verwenden 
	Massnahmen: * Bedienungsanleitung, Verbotsschilder am Nagler beachten z.B. Arbeiten auf Dächer, Leitern, Gerüste
* Nagler mit Einzelauslösung verwenden
* Auf sicheren Standplatz und Handhaltung achten (Gefahr der Umlenkung des Nagels wegen Äste im Holz)
* Beim Standortwechsel Finger vom Auslöseknopf 
* Nagler niemals auf Personen richten
* Druckluftschlauch sicher verlegen (Stolpergefahr)
* Gehörschutz verwenden
	Massnahmen: * Bei Nässe, Schnee, Glatteis Dächer nicht betreten/Arbeit einstellen
* Je nach Tätigkeit: Sicherheitsschuhe(S3), Dachdeckerschuhe ohne Absatz verwenden
* Ordnung halten
* Keine herumliegenden Kabel, Werkzeuge; Material

	Massnahmen: * Arbeitsfreigabe (Freigabeschein) für Heiß-, Schleif-, Trennarbeiten erforderlich
* Brennbare Materialien entfernen
* Feuerlöscher bereitstellen
* Bei Bedarf Brandwache organisieren
* Nur benötigte Menge an Gasflaschen am Dach, gegen Sonneneinstrahlung schützen, Druckregler, Schlauch und Schlauchbruchsicherung (auf Baustellen ab einer Schlauchlänge von 40 cm erforderlich) mangelfrei
	Massnahmen: * Tragfähigkeit der Konstruktion prüfen
* Material Stand-, und Kippsicher lagern
* Gegen herunterfallen sichern  
* Witterungseinflüsse wie Windböen bedenken
 
	Massnahmen: * Sicherheitsabstände einhalten (siehe auch Merkblatt M222)
* Zutrittsbeschränkung, Kennzeichnung des Bereich
* Bei Unklarheit (erforderlicher Sicherheitsabstand, Sendeleistung) sowie Arbeiten im Nahbereich Kontaktaufnahme mit dem Betreiber 
* Kontaktaufnahme mit Eigentümer, Hausverwaltung
* Zutrittsbeschränkung, Kennzeichnung des Bereich
* Direktes Berühren von Sende- Antennen vermeiden
* Erhöhung des Sicherheitsabstand für Träger medizinischer Implantate wie Herzschrittmacher beachten 
* Zusätzliche Information und Unterweisung über Strahlung, Risikofaktoren wie Implantate, Bedeutung der Warnzeichen durchführen

	Massnahmen: * Richtige Auswahl der erforderlichen Leiter
* Nur kurzfristige, geringfügige Arbeiten im Greifbereich, ansonst Gerüst, Hubarbeitsbühne verwenden
* Grundevaluierung Leitern beachten 
	Massnahmen: Siehe Grundevaluierung Hubarbeitsbühnen
	Massnahmen: * Angaben der Sicherheitsdatenblätter beachten
* Richtige Lagerung, Handhabung, zu verwendende persönliche Schutzausrüstung,..
* Nur die unbedingt notwendige Menge mitnehmen
* Bestimmungen für Asbest beachten (keine mech. Bearbeitung, kein Abwerfen, keine Verwendung von Rutschen,...) - separate Evaluierung durchführen
	Massnahmen: * Je nach Tätigkeit: Sicherheitsschuhe tragen (S3)
* Dachdeckerschuhe ohne Absatz

	Massnahmen: * Geeignete für die Tätigkeit erforderliche Werkzeuge verwenden
* Erforderliche Handschuhe verwenden (bei mechanischen Gefahrennach EN388, chemische Gefahren EN374,...)
	Massnahmen: * Gehörschutz tragen
	Massnahmen: * Schutzhelm verwenden
	Massnahmen: * Kälte, Nässe - Kälte-, und Regenschutzkleidung verwenden
* Hitze - wenn möglich früherer Arbeitsbeginn, Sonnenverlauf berücksichtigen, Sonnenschutzmittel verwenden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr
	Massnahmen: Staubmasken verwenden
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



